GZ: 24 E 95/21b

An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Otmar Stanzl, Finanzberater, 4020 Linz, Lastenstraße 9

vertreten durch:
Mag. Helfried Oberndorfer, Rechtsanwalt, 4030 Linz, Wiener Straße 399

verpflichtete Partei:
Josefine Pechsteiner, Angestellte, 4020 Linz, Landstraße 81b/2
wegen:
€ 1.100,- s.A.

In der oben bezeichneten Exekutionssache wurde am 3. März 2021 die Postzahl 1 um € 1.500,-- verkauft und für den 7. April 2021 die Tagsatzung zur Verteilung des Verkaufserlöses anberaumt.

Die betreibende Partei meldet nunmehr ihre Forderung von:
Kapital:
€
1.100,00
4% Zinsen daraus vom 28.9.2020 – 3.3.2021: 
€
18,81
Kosten des Zahlungsbefehls:
€
279,84
4% Zinsen aus diesen Kosten vom 1.12.2020 – 3.3.2021:
€ 
2,82
Kosten der Exekutionsbewilligung: 
€
252,34
Gesamtforderung:
€
1.653,81
zur Verteilung an und beantragt die Zuweisung des Erlöses im bestehenden Pfandrang.

Die zur Bescheinigung dienenden Urkunden sind aktenkundig.
